
 

  

 

 

 

 
 

Von der in allen Bundesländern baurechtlich anerkannten Gütegemeinschaft Tankschutz e.V. wurden uns 
nach Prüfung aller Voraussetzungen lt. Beschluss des Vorstandes und des Güteausschusses die nachfol-
gend aufgeführten und vom RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) anerkannten 
und durch Eintragung beim Deutschen Patentamt warenzeichenrechtlich und als Dienstleistungsmarke 
geschützte Gütezeichen verliehen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

  
 
 
 
 
 
 

                                     
 

 
Hiermit ist die Verpflichtung verbunden, die Güte- und Prüfbestimmungen sowie die Durchführungs-
bestimmungen für die Verleihung und Führung der Gütezeichen bei der Ausführung gütegesicherter 
Leistungen einzuhalten. Die Überprüfung der betrieblichen Voraussetzungen zur Führung der verlie-
henen Gütezeichen wird auf Veranlassung der Gütegemeinschaft Tankschutz e.V. wiederkehrend 
durchgeführt 


